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SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
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	AnzArbeitnehmer: 
	Kurzbesch: Spanabhebende Werkzeugmaschine mit automatisierter Bearbeitung von Werkstücken
	Ermittlung: 
	Datum: 
	: 
	OENormen: Arbeitsmittelverordnung (AM-VO), insbes. §§ 15, 24, 25, 41-46* Elektroschutzverordnung 2012 *Merkblätter der AUVA:  M 369 "Umgang mit Kühlschmierstoffen"
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	Hinweis: kein schweres Heben (über 5 kg), kein Steharbeitsplatz, keine Belastung durch Lärm, Schadstoffe oder Vibrationen
	Hinweis: siehe §§ 3-7 KJBG-VO
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	Hinweis: 
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	Textfeld3: 
	Gefährdung: Scharfkantige Fräser und Späne, Verletzung durch rotierende Teile
 
	Gefährdung: Absturz schwerer Werkstücke
	Gefährdung: Gesundheitsgefährdende Kühlschmierstoffnebel und -dämpfe, Hauterkrankungen durch Kühlschmierstoffe
	Gefährdung: Elektrische Spannung in Zuleitungen und Schaltern
	Gefährdung: Nicht bestimmungsgemäße Verwendung, Unklarheiten beim Arbeiten an der Maschinen
	Gefährdung: Durch ungeeignete, zu bearbeitende, Werkstoffe
	Gefährdung: Unausgebildetes Personal
	Gefährdung: Verwendung von Nachbauteile für Rep. und Anbauten
	Gefährdung: Lösen des Werkstück (auch Energieausfall, Schlauchbruch)
	Gefährdung: verschmutzte Spannvorrichtungen
	Gefährdung: zu hohe Drehzahl
	Gefährdung: Späne, Öle und sonstige Flüssigkeiten am Boden
	Gefährdung: nicht funktionierender Not- Aus und Sicherheitsschalter
	Gefährdung: Reparatur und Wartung
	Gefährdung: schadhafte Werkzeuge
	Gefährdung: Entfernen von Spänen
	Gefährdung: in Griff in den Späneförderer
	Gefährdung: durch die falsche Betriebsart
(z. B. Einrichtbetrieb, Prozessbeobachtung...)
	Gefährdung: Heben von Lasten
	Massnahmen: * Nicht in den Gefahrenbereich greifen
* Späne laufend entfernen
* Während der Bearbeitung Schutzgehäuse schließen
* Handschuhtrageverbot bei drehenden Werkzeugen und Werkstücken beachten
* Handschuhe (EN388) beim Werkzeugwechsel verwenden
	Massnahmen: * Nur geprüfte Anschlagmittel verwenden und sicher befestigen
* Sicherheitsschuhe tragen 
	Massnahmen: * Vorhandenes Kühlschmiermittel durch einen Stoff mit geringeren Gefahrenpotential ersetzen - Einsichtnahme in das Sicherheitsdatenblatt
* Reduktion der Brand-, u. Explosionsgefahr durch Verwendung von KSS mit Flammpunkt >100°C oder wassermischbaren KSS bis max. 15%
* Absaugung, Umluftfilter bei Bedarf reinigen/warten/tauschen
* Wartungsplan für Kühlschmierstoffe anlegen und Prüfabstände einhalten
* Kühlschmierstoffe wöchentlich prüfen: pH-Wert, Kühlschmierstoffkonzentration, gegebenenfalls Nitrit 
* KSS Zufuhr vor dem Öffnen der Tür unterbrechen
* Spritzschutzeinrichtungen verwenden
* Abblasen von Werkstücken vermeiden (Ausnahme geschlossene Anlage, Schutzbrille verwenden)
* Einschleppen von Fremdstoffen und Verunreinigungen vermeiden
* Mischen der KSS mittels Mischbatterie und Dosiersystem
* Hautschutzplan erstellen (Schutzhandschuhe, Hautschutzmittel, Hautpflegemittel)
* Verwendungsdauer (Durchbruchzeit) von Handschuhen beachten 
* Großflächige durch Kühlschmierstoffe verunreinigte Arbeitskleidung umgehend wechseln


	Massnahmen: * Alle 3 Jahre wiederkehrende Prüfung durch Elektrofachkraft
	Massnahmen: * siehe Bedienungsanleitung (Betriebsanleitung griffbereit aufbewahren) 
	Massnahmen: * es dürfen nur Stahl und Aluminium bearbeitet werden
* andere Werkstoffe (z. B. Holz, Kunststoff..)
nur nach Absprache mit dem Hersteller und der expliziten Freigabe des Herstellers bearbeiten
	Massnahmen: * Nur eingewiesenes Personal zur Bedienung einsetzen
	Massnahmen: * Nur Originalteile verwenden!
* Reparaturen dürfen nur durch geschultes Personal erfolgen.
	Massnahmen: * Hydraulische Spannvorrichtung beim Reitstock muss mit einer Schlauchbruchsicherung/Rückschlagsicherung ausgestattet sein
* Laufende Kontrolle auf festen Sitz

	Massnahmen: * beim Einspannen Sorgfalt walten lassen!
	Massnahmen: *Drehzahl den Anfordernissen anpassen, max. zul. Drehzahl beachten! 
	Massnahmen: *Sauberkeit um die Maschine (Öle Späne usw. immer gleich beseitigen...)
	Massnahmen: *Not- Aus und Sicherheitsschalter (Türschalter) vor Beginn der Arbeiten testen
	Massnahmen: *gegen unbefugtes Inbetriebnehmen sichern- el. Arbeiten nur durch Elektrofachkraft!
* nur eigens dafür ausgebildetes Personal (Bedienungsanleitung beachten)

	Massnahmen: *auf keinen Fall verwenden oder reparieren 
	Massnahmen: *zulässigen Spänehaken verwenden
	Massnahmen: * Der Späneauffangbehälter (ein geeigneter) muss den Auswurf so abdecken, dass ein Hineingreifen in den Auswurf nicht möglich ist.
	Massnahmen: * Die Verwendung der Betriebsart 2 (Einrichtbetrieb) und 3 (Prozessbeobachtung) wenn dafür keine absolute Notwendigkeit besteht, ist nicht erlaubt. (Lebensgefahr)
*Die Betriebsart 2 und 3 dürfen nur von eigens dafür geschultem Personal angewendet werden.
* Der Schlüssel für die Betriebsarten 2 und 3 darf nicht an der Maschine verbleiben (immer nach der notwendigen Anwendung abziehen)
	Massnahmen: *Richtiges Heben,  Anschlagen von Lasten- unterweisen (Merkblatt M025)
* nach Möglichkeit immer Hebehilfen verwenden (z. B. Kettenzug)
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